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A.Ziele

Der gemeinniitzige Sektor hat in den letzten Jahren eine stéandig komplexer werdende
Regulierung erlebt. Verwaltungsaufgaben, Melde- und Registerpflichten und personliche
Haftungsrisiken nehmen immer mehr zu. Die Folge: Die Bereitschaft, sich zu engagieren,
sinkt. Die Besetzung von Leitungspositionen wird wegen zunehmender Haftungsrisiken
immer schwieriger. Damit sich Engagierte und gemeinnitzige Organisationen fiir unsere
Gesellschaft einsetzen, bendtigen sie verlassliche, rechtssichere Rahmenbedingungen
und motivierende Engagementstrukturen. Ein zeitgemaRes Haushalts- und Zuwen-
dungsrecht ist hierflr eine der grundlegenden Voraussetzungen.

Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vom 5. Mai 2025 formuliert fur die Legis-
laturperiode Auftrage fiir die Birokratieentlastung fir gemeinniitzige Organisationen und
ehrenamtlich Engagierte z. B.:

e ,Wirwerden das Zuwendungsrecht verschlanken und vereinheitlichen.*
(Zeile 1646)

e ,Antrags- und Nachweisverfahren werden wir vereinfachen und Antrags-

férderungen maglichst durch Pauschalen ersetzen. [...] Die Entscheidun-
gen Uber Férderzusagen werden wir beschleunigen.” (Zeile 1980 - 1983)
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e _Wir bringen ein umfassendes Burokratieriickbaugesetz fur Vereine und
ehrenamtliches Engagement auf den Weg. Die Gemeinnutzigkeitsprifung
fiir kleine Vereine werden wir vereinfachen und Sachspenden an gemein-
nltzige Organisationen moglichst weitgehend von der Mehrwertsteuer
befreien. Wir sorgen dafir, dass ehrenamtliches Engagement Freude be-
reitet und mehr Anerkennung erfahrt. Daher schaffen wir einen ,Zukunfts-
pakt Ehrenamt“. Wir werden die Ehrenamts- und Ubungsleiterpauschale
erhéhen. Wir erhéhen ebenso die Freigrenze fiir den ehrenamtlichen so-
wie wirtschaftlichen Geschafts- und Zweckbetrieb, vereinfachen das Da-
tenschutz-, Gemeinnlitzigkeits-, Vereins- und Zuwendungsrecht und ver-
bessern das Haftungsprivileg.“ (Zeile 1979 bis 1993)

Auch die Initiative fiir einen handlungsfahigen Staat formuliert unter anderem: ,Ein
handlungsfahiger Staat begegnet Burgerinnen und Biirgern [...] mit einem Vertrauensvor-
schuss.” Er kdnne ,mehr Vertrauen wagen“ und ,spirbare Entlastung von Berichts- und
Nachweispflichten [und] verstarkte Pauschalierungen” umsetzen (Jakel et al. 2025).

Das Biindnis fiir Gemeinniitzigkeit (BfG) hat im November 2024 in seinen Forderungen
zur Bundestagswahl 2025 dazu folgendes formuliert: ,Die Fordermittelvergabe wird fiir
gemeinnutzige Organisationen und die ehrenamtlich Engagierten konsequent flexibilisiert
— zum Beispiel durch die entsprechende Anpassung des Zuwendungsrechts, insbeson-
dere der Bundeshaushaltsordnung und der Allgemeinen Nebenbestimmungen fiir Zuwen-
dungen zur Projektforderung. Die Férderrichtlinien und Rechtsnormen sollen fiir Bund
und Lander groRtmaoglich vereinheitlicht und Engagementtauglichkeit und -praktikabilitat
verstarkt werden.”

Im nachfolgenden Papier hat das BfG konkrete Losungsvorschlage fir Vereinfachungen
und Modernisierungen im Zuwendungs- und Haushaltsrecht auf der Bundesebene zu-
sammengetragen, die groRtenteils auch in den Landern angewendet werden kénnen bzw.
dort zum Teil bereits Praxis sind. Dass die nachfolgend aufgefiihrten Lésungsvorschlage
umsetzbar sind, zeigen die zugeordneten Beispiele aus EU-, Bundes- und Landerebene.

Wir regen damit an,
- Reformen der relevanten Rechtsnormen umzusetzen und diese zwischen Bund
und Landern auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen
- eine allgemeine Forderrichtlinie fir den Bund zu erarbeiten

Das nachfolgende Papier sehen wir als Diskussionsgrundlage aus zivilgesell-
schaftlicher Perspektive, um gemeinsam mit Politik und Verwaltung rechtliche L6-
sungswege und eine partnerschaftliche Forderpraxis zu entwickeln.

2013


https://buendnis-gemeinnuetzigkeit.org/wp-content/uploads/bfg-forderungen-zur-bundestagswahl-2025.pdf
https://buendnis-gemeinnuetzigkeit.org/wp-content/uploads/bfg-forderungen-zur-bundestagswahl-2025.pdf

B. Wege zur Vereinfachung des Zuwendungs-
und Haushaltsrechtes

Die aufgefiihrten Losungsvorschlage gelten auch — soweit moglich — im Zuwendungs-
und Vergaberecht fiir die Forderung von Projekten im Ausland/in Drittlandern.

Forderung flexibilisiert

1. Festbetragsfinanzierung wird prioritdr gewéhrt

Losungsvorschlag: Die Festbetragsfinanzierung ist die prioritdre Finanzierungsform.
Insbesondere bei kleineren Férderprojekten bis zur Héhe von 300.000 Euro wird sie ge-
wahrt. Dadurch werden — im Vergleich zu anderen Finanzierungsformen — verwaltungsar-
mere Ablaufe ermdglicht. Aulerdem erhoht sich durch die Festbetragsfinanzierung die
Bereitschaft des Zuwendungsempfangers, zusatzliche Mittel einzuwerben, wenn diese
nicht auf die Zuwendung angerechnet werden. Gleichwohl reduziert sich der Zuwen-
dungsbetrag, anteilig bei mehreren Férdermittelgebern, wenn die Gesamtausgaben des
geforderten Projektes unter die bewilligte Férdersumme sinken.

Aktuelle Beispiele:

Landesrecht:

Schleswig-Holstein sieht eine pauschalierte Festbetragsfinanzierung fiir Projektférderung
von derzeit 50.000 Euro, demnéachst bis zu 100.000 Euro vor (Anlage 3 zu VV Nr. 13.1,
Nr. 1zuVV 2.2.1).

2. Uberjéhrige Projektlaufzeiten werden erméglicht
Lésungsvorschlag: Fiir mehrjéhrige Projekte werden Flexibilitaten zur Ubertragung von
Haushaltsmitteln auf Folgejahre geschaffen, z.B. indem der Gesamtfinanzierungsplan als
verbindlich erklart wird.

Um die Nachhaltigkeit zu starken, ist es moglich Projektlaufzeiten auf mindestens finf
Jahre anzusetzen, auf die der Gesamtfinanzierungsbetrag durch den Mittelempfénger ei-
genverantwortlich verteilt wird. Dazu kénnen verstarkt Verpflichtungsermachtigungen ge-
nutzt werden.

Bei Folgeprojekten werden Mdglichkeiten geschaffen, Restmittel aus einem vorangegan-
genen Projekt auf ein Folgeprojekt zu tUbertragen.
Aktuelle Beispiele:

Fordermittelgeber Bund:
u.a. AllerLand: fester Gesamtfinanzierungsbetrag tber sechs Jahre.

Foérdermittelgeber Lander:
Kulturstiftung der Lander: Ubertragung auf Folgejahr.

Fordermittelgeber EU/Bund:
div. ESF+/Bund-Férderprogramme, z. B. Wandel der Arbeit.
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https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/H/haushalt_landeshaushalt/Downloads/HHRecht/VVDrittezu44LHO.pdf?__blob=publicationFile&v=2

3. Fir Kofinanzierung werden alle Méglichkeiten genutzt

a) Ehrenamtliche Téatigkeit wird entsprechend Qualifikation als Eigenmittel aner-
kannt
Losungsvorschlag: Der Einsatz von Ehrenamtlichen wird fiir alle in Frage kommenden
Forderbereiche als Eigenmittel des Zuwendungsempfangers anerkannt. Die Berlicksichti-
gung von ehrenamtlicher Tatigkeit als Eigenmittel ist realistisch zu bemessen. Dies kann
in Form von einheitlichen Pauschalen erfolgen.

Die vorgeschlagene Regelung fordert die Zielsetzung der Bundesregierung, dafiir zu ,sor-
gen, dass ehrenamtliches Engagement Freude bereitet und mehr Anerkennung erfahrt*
(vgl. Koalitionsvertrag, Zeile 1985 ff. und Zeile 3771 ff.).

Die Anerkennung ehrenamtlicher Leistungen im Kosten- und Finanzierungsplan soll un-
abhangig von der steuerlichen Betrachtung (Zuwendungsbestéatigung) sein.

Aktuelle Beispiele:

EU-Recht:
Freiwilligenarbeit wird als Form der Kofinanzierung zugelassen (Artikel 190 EU-Finanz-
verordnung (EU) Nr. 2018/1046).

Bundesrecht:
Fordergrundsatze der Beauftragten der Bundesregierung fir Kultur und Medien zu Einzel-
fallentscheidungen.

Landesrecht:

Sachsen-Anhalt: Anerkennung von Eigenarbeitsleistungen als zuwendungsfahige Ausga-
ben; Méglichkeit, die Arbeitsleistung mit bis zu 70 % der marktiblichen Entlohnung zu be-
werten (Abschnitt 4 Nr. 2. ¢) und 3. ¢) Zuwendungsrechtserganzungserlass).

Daneben lassen weitere Bundeslander die Anerkennung birgerschaftlichen Engage-
ments als Eigenmittel auf der Einnahmeseite oder als fiktive Ausgabe auf der Ausgaben-
seite zu.

b) Mittel aus anderen Projekten werden als Drittmittel bzw. Eigenmittel anerkannt
Loésungsvorschlag: Mittel aus anderen Projekten werden als Drittmittel oder anstatt von
Eigenmitteln anerkannt, wenn sie im Finanzierungsplan dargestellt werden und eindeutig
definierte Leistungen dem Zweck der bewilligten Malnahme entsprechen (keine Doppelfi-
nanzierung). Dies ist ohne vorherige Bewilligung mdglich. Prinzipiell werden Drittmittel
auch als Eigenmittel anerkannt.

Aktuelle Beispiele:

Fordermittelgeber Bund:
Anerkennung von Eigenarbeitsleistungen als zuwendungsfahige Ausgaben: z. B. DSEE,
BKM.

c) Spenden verkirzen nicht die Zuwendung
Lésungsvorschlag: Die jiingst erfolgte Anderung in § 8 Absatz 4 Bundeshaushaltsge-
setz 2024 wird erweitert, so dass neue Deckungsmittel zu keiner ErmafRigung der Zuwen-
dung fihren (bisher: ErmaRigung der Zuwendung 30 Prozent dieser neu hinzugetretenen
Deckungsmittel, soweit sie fur den Zuwendungszweck verwendet werden). Dadurch wird
das Engagement des Spenders entsprechend der Zielrichtung seiner Spende angemes-
sen honoriert und Anreize fur die Einwerbung von Spenden geschaffen.
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https://www.koalitionsvertrag2025.de/sites/www.koalitionsvertrag2025.de/files/koav_2025.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/336612/d61293b43f064e34dc3ce256e1bf4729/2017-04-06-echy-foerderung-grundsaetze-data.pdf?download=1
https://lpr.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MI/LPR/Landespraeventionsrat_Stand_01.02.2017/Zuwendungsrechtsergaenzungserlass_____23_44_LHO.pdf

4. Riicklagenbildung und Rlickstellungen werden erleichtert

a) Verbot der Rucklagenbildung bei institutioneller Férderung wird aufgehoben und
Ruckstellungen werden generell ermdglicht

Losungsvorschlag: Die Nr. 1.8 ANBest-I (Anlage 1 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO), die bei
der institutionellen Férderung ein pauschales Verbot der Rucklagenbildung vorsieht und
die Bildung von Ruckstellungen nur zuldsst, soweit sie gesetzlich vorgeschrieben sind,
wird gestrichen. Dies minimiert Risiken fir die Geschéaftsfiihrung von gemeinniitzigen Or-
ganisationen, auch da sie im Gegensatz zum Staat insolvenzfahig sind. Insbesondere ist
eine Betriebsmittelrlicklage fur fast jeden Zuwendungsnehmer unverzichtbar. Im Wege ei
ner Harmonisierung von Regelungen werden zukiinftig Riicklagen dem Grunde und der
Hohe nach auf Basis der steuerrechtlichen Vorschriften der Abgabenordnung als zuwen-
dungsfahig eingestuft, denn diese Vorschriften lassen im Rahmen der Anerkennung der
Gemeinnutzigkeit die Bildung von Ricklagen —in eingeschréanktem Umfang — zu.

Aktuelle Beispiele:

Landesrecht:

Baden-Wirttemberg und Hamburg verzichten fur die institutionelle Férderung auf Ebene
der ANBest-I auf ein Verbot der Riicklagenbildung (Anlage 1 zu Nummer 5.1 VV zu § 44
LHO (Baden-Wiirttemberg); Anlage 1 zu VV zu § 46 LHO (Hamburg)).

Baden-Wiurttemberg verzichtet auch auf Regelungen zur Bildung von Ruckstellungen.

Nordrhein-Westfalen lasst bei der institutionellen Férderung die Bildung einer Betriebsmit-
telreserve zum Jahresende in Hohe von 2/12 des jahrlichen Zuwendungsbetrags des
Landes zu, wenn die Férderung im Folgejahr weiter besteht (Nr. 1.9, Nr. 1.7 ANBest-I An-
lage 1 zu Nummer 5.1. VV zu § 44 LHO).

b) Restmittel aus Projektférderungen werden auf Folgeprojekte tbertragen

Bei Projektfinanzierungen kdnnen fiir Projekte bei gleichen Fordermittelgebern Restmittel
aus vorangegangenen Projekten in eine entsprechend definierte Projektriicklage einge-
stellt werden (siehe oben).

Verwaltung vereinfacht

5. Pauschalen werden im Ausgabenplan eingesetzt

a) Gemeinkostenpauschale wird etabliert und vereinheitlicht
Loésungsvorschlag: Gemeinkosten werden bei der Bemessung der zuwendungsfahigen
Kosten angemessen, einheitlich und ohne Einzelnachweis als Pauschale i. H. v. 20 % auf
die Ubrigen Gesamtkosten anerkannt. Die Gemeinkosten umfassen Kosten fiir Geschéafts-
leitung und Verwaltung, Steuer- und Rechtswesen, Buchhaltung, Personalwesen, Be-
schaffungswesen, notwendige Offentlichkeitsarbeit zur Erwirtschaftung des Eigenanteils,
Raummiete, Bliroausstattung, Verbrauchsmaterialien sowie fir die Erstellung des Jahres-
abschlusses, Mitgliedschaften, Versicherungen (einschl. der D&O) sowie sonstige Over-
headkosten. Bis zur Héhe von 20 % kann der Zuwendungsempfanger die Pauschale
auch selbst bestimmen und einzelne Kostenpositionen gesondert in den Sachkosten be-
ricksichtigen.

Durch diese Regelung werden personelle und finanzielle Kapazitaten fir Verwaltungsauf-
wande eingespart. Aulerdem verhindert sie, dass insbesondere rein projektfinanzierte
Zuwendungsnehmer ihre indirekten Kosten selbst tragen miissen wie beispielsweise bei
der Blroraummiete, da die tatsachlichen Nebenkosten erst ein bis zwei Jahre nach dem
Verwendungszeitraum vom Vermieter abgerechnet werden.
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https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aufgaben/ZMV/Zuwendungen_national/nebenbestimmungen_anbest_i_2011.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/VVBW-VVBW000037620
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/VVBW-VVBW000037620
file:///C:/Users/w.bartels/Downloads/mbl25-1anlage01.pdf
file:///C:/Users/w.bartels/Downloads/mbl25-1anlage01.pdf

Aktuelle Beispiele:

Europarecht:
Mitgliedstaaten kdnnen vermehrt auf vereinfachte Kostenoptionen zurlickgreifen: obliga-

torische Nutzung vereinfachter Kostenoptionen bei Férderung von Vorhaben mit Gesamt-
kosten bis zu 200.000 EUR aus dem EFRE, dem ESF+, dem JTF, dem AMIF, dem ISF
und dem BMVI in Form von Kosten je Einheit, Pauschalbetrdgen oder Pauschalfinanzie-
rungen.

Zur erleichterten Nutzung der vereinfachten Kostenoptionen kénnen die indirekten Kosten
eines Vorhabens uber Pauschalsatze gedeckt werden: bis zu 7 % der forderfahigen direk-
ten Kosten oder bis zu 15 % der férderfahigen direkten Personalkosten, ohne dass der
Mitgliedsstaat eine Berechnung anstellen muss und bis zu 25 % der férderfahigen direk-
ten Kosten, sofern ein Mitgliedstaat den Pauschalsatz selbst nach Artikel 53 Absatz 3
Buchstabe a [der vorliegenden VO] anhand einer fairen, ausgewogenen und tUberprifba-
ren Berechnungsmethode berechnet (Erwagungsgrund 42 i.V.m. Artikel 53 Abs. 2f. und
Artikel 54 VVerordnung (EU) 2021/1060).

Landesrecht:

Sachsen-Anhalt: Indirekte Ausgaben werden anteilig anerkannt, wenn sie aufgrund einer
nachvollziehbaren oder allgemein anerkannten Berechnungsmethode ermittelt wurden,
nicht aus anderen 6ffentlichen Mitteln finanziert werden und tatsachliche kassenwirksame
Zahlungsvorgange zugrunde liegen (Abschnitt 7, Nr. 1.7 Zuwendungsrechtserganzungs-
erlass). In Niedersachsen ist dies geplant.

Bremen: Gemeinkostenpauschale deckt flr rein projektfinanzierte Trager, sofern in For-
derrichtlinie festgelegt, bis zu 15% der Ausgaben fiir das hauptamtliche Projektpersonal
oder bis zu 25% aller direkten Ausgaben auf Basis einer fundierten Kalkulation (Nr. 2.4.1.

VV zu § 44 LHO).

Foérdermittelgeber Bund:

Verwaltungskostenpauschale neben der Moglichkeit, Sachkosten und andere direkte Kos-
ten abzurechnen und ohne Verwendungsnachweise flr Verwaltungskosten: DSEE (Nr.
1.6. Forderleitfaden DSEE-Bildungsturbo); BMZ (Teil 1 Nr. 6.12 i.V.m. Nr. 6.1 bis 6.11, ins-
besondere 6.5 Richtlinie fiir die Férderung entwicklungswichtiger Vorhaben privater deut-
scher Trager (PT), Kapitel 2302 Titel 687 76).

Sachkostenpauschale i.H.v. pauschal 20 % der zuwendungsféhigen Bruttopersonalkos-
ten: Bundesférderung der Krebsberatung durch den GKV-Spitzenverband (§ 65e SGB V,
§ 7 Absatz 5 Fordergrundsatze).

b) Ausgabepositionen werden moéglichst umfassend pauschaliert
Alternativ bzw. Uber Gemeinkosten hinaus wird weitmdglichst auf vereinfachte Kostenpo-
sitionen zuriickgegriffen, um die verwaltungsintensive Erbringung und Prifung von Ein-
zelnachweisen zu vermeiden (so bspw. auf ausgewahlte Ausgabenpositionen oder
geclustert nach Zuwendungszwecken). Die einheitliche Anwendung und Herleitung von
Pauschalen erfolgen durch Koordination von gemeinnitzigen Organisationen, Experten,
Politik und Verwaltung.

Aktuelle Beispiele:

Europarecht:

Siehe Gemeinkostenpauschale; obligatorische Nutzung vereinfachter Kostenoptionen bei
Férderung von Vorhaben mit Gesamtkosten bis zu 200.000 EUR aus dem EFRE, dem
ESF+, dem JTF, dem AMIF, dem ISF und dem BMVI in Form von Kosten je Einheit, Pau-
schalbetragen oder Pauschalfinanzierungen. Auch Pauschalsatze fiir direkte Personal-
kosten und andere forderfahige Kosten (Gehalter/Lohne und Unterstutzungsgelder fiir
Teilnehmer eines Vorhabens) kdnnen nach Methoden des EU-Rechts oder nach von den
Mitgliedstaaten selbst entwickelten Methoden berechnet werden (Artikel 55 f. \Verordnung

(EU) 2021/1060).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://www.magdeburg.de/PDF/Aufholen_nach_Corona_Runderlass_des_Ministeriums.PDF?ObjSvrID=37&ObjID=48816&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1664874587
https://www.magdeburg.de/PDF/Aufholen_nach_Corona_Runderlass_des_Ministeriums.PDF?ObjSvrID=37&ObjID=48816&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1664874587
https://www.bremische-buergerschaft.de/drs_abo/2023-01-11_Drs-20-1724_b12b9.pdf
https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/wp-content/uploads/2022/01/Foerderleitfaden_Bildungsturbo.pdf#:~:text=Bei%20der%20Verwaltungskostenpauschale%20handelt%20es%20sich%20um,Projekts%20anfallen%2C%20wie%20zum%20Bei%2D%20spiel%20B%C3%BCromaterial
https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/wp-content/uploads/2022/01/Foerderleitfaden_Bildungsturbo.pdf#:~:text=Bei%20der%20Verwaltungskostenpauschale%20handelt%20es%20sich%20um,Projekts%20anfallen%2C%20wie%20zum%20Bei%2D%20spiel%20B%C3%BCromaterial
file:///C:/Users/ano/Downloads/BMZ-Förderrichtlinien%20Titel%20Private%20Träger%20(Überarbeitete%20Fassung%20vom%201.1.2025).pdf
file:///C:/Users/ano/Downloads/BMZ-Förderrichtlinien%20Titel%20Private%20Träger%20(Überarbeitete%20Fassung%20vom%201.1.2025).pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/kbs/2023_05_24_KBS_Foerdergrundsaetze_ab_01.09.2021_ergaenzt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060

Bei Erasmus+ (Kooperationsprojekte) wurden zum Beispiel in der EU-Férderperiode
2014-2020 vereinfachte Kostenoptionen bis 400.000 EUR eingesetzt (u. a. fur Personal-
kosten), mittlerweile (EU-Forderperiode 2021-2027) wurde die Kalkulation noch weiter
vereinfacht (Pauschale Projektfinanzierung von 125.000 EUR, 250.000 EUR oder
400.000 Euro).

Landesrecht:

Thiringen: Zuwendungen werden in Clustern vergeben, innerhalb derer bis zu einer be-
stimmten Hohe Ausgaben getatigt werden durfen (nach Clustern wie: Veranstaltungen,
Nachwuchsgewinnung, Wirdigung von Engagement, Weiterbildung). (Forderrichtlinie Zu-
wendungen zur Starkung des burgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements im
Freistaat Thiiringen - FORi ZEETH).

Sachsen: Nutzung von vereinfachten Kostenoptionen (Standardeinheitskosten, Pau-
schalsatze) bei der Bemessung der zuwendungsfahigen Ausgaben orientiert an den Leitli-
nien der Europaischen Union (Nr. 2.3 ff. VV zu § 44 LHO). In Niedersachsen ist dies ge-
plant.

6. Abrechnung der Reisekosten wird angepasst

Losungsvorschlag: Die Ausgaben fir Hotel werden im Bundesreisekostengesetz ent-
sprechend der Marktsituation angepasst.

7. Besserstellungsverbot wird flexibilisiert

Losungsvorschlag: Das Besserstellungsverbot aus § 8 Abs. 2 des jahrlichen Haushalts-
gesetzes, wonach Beschaftigte des Zuwendungsempfangers nicht besser stehen diirfen
als Beschaftigte des Zuwendungsgebers, wird erheblich vereinfacht und vereinheitlicht
und gilt sowohl fiir Giber- als auch untertarifliche Lohnzahlungen. Es findet keine Anwen-
dung u. a. bei Tarifbindung des Zuwendungsempfangers, wenn keine geeigneten Arbeits-
krafte gefunden oder gebunden werden kdnnen.

Bei mehreren Fordergebern ist ausschlieRlich das hohere Tarifwerk fur den Vergleich
mafgeblich.

Fir das Folgejahr abzusehende 6ffentliche Tarifsteigerungen dirfen bei Antragsstellung
bertcksichtigt werden. Auch im laufenden Zuwendungszeitraum werden sie bei der Be-
messung der zuwendungsfahigen Kosten ex post vollstandig zuwendungserhéhend be-
rucksichtigt.

In Drittldndern werden Férderungen von privaten Kranken- bzw. Risikoversicherungen
aufgrund von lokalen Gegebenheiten ermdglicht, da eine Vergleichbarkeit mit dem zu-
wendungsrechtlichen Versténdnis des Offentlichen Dienstes in Deutschland in der Regel
nicht vorliegt.

Aktuelle Beispiele:

Europarecht
Nach Art. 16 Abs. 4 ESF+-Verordnung sind direkte Personalkosten férderfahig, sofern sie

mit der beim Beguinstigten tblichen Vergitungspraxis fir die betreffende berufliche Tatig-
keit oder mit dem geltenden nationalen Recht, Tarifvertragen oder offiziellen Statistiken in
Einklang stehen.

Bundesrecht

AufBerhalb des Zuwendungsrechts: Gehalter, die sich aus einer Tarifbindung, einer Tarif-
orientierung oder dem regionaliiblichen Entgeltniveau ergeben, kénnen nicht als unwirt-
schaftlich abgelehnt werden, auch wenn sie 6ffentliche Tarifwerke tbersteigen. Noch ho-
here auRertarifliche Gehalter kénnen wegen eines sachlichen Grundes ebenfalls wirt-
schaftlich sein: § 82c SGB Xl bei Pflegeleistungen, die der Staat durch Private im sozial-
rechtlichen Dreieck als Sachleistung erbringt.
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Siehe Zielsetzung des aktuellen Koalitionsvertrages (Zeile 2578 ff. und 2565 ff.), das Bes-
serstellungsverbot fir gemeinnutzige Forschungseinrichtungen zu flexibilisieren. Die dort
genannten Erfordernisse, von kleinteiliger Forderblrokratie zu entfesseln, Antragslogiken,
Nachweiserfordernisse und Regularien zu entschlacken und Entscheidungen zu be-
schleunigen?, gelten ebenso fiir andere gemeinniitzige Zuwendungsempfanger.

Landesrecht:

Bremen und Nordrhein-Westfalen: Die durch eine Tarifbindung verursachten Personalkos-
ten werden als zuwendungsfahig anerkannt (Nr. 16.1 VV zu § 44 LHO und Nr. 1.3.1_ AN-
Best-P/-1 (Bremen); § 28 Abs. 2 S. 2 Haushaltsgesetz 2025 (fir die institutionelle Férde-
rung) (Nordrhein-Westfalen)).

Sachsen-Anhalt: Die Anwendung des TV6D durch den Zuwendungsempfanger ist mit
dem Besserstellungsverbot vereinbar, auch wenn dies zu héheren Leistungen im Ver-
gleich zu Beschaftigten des Zuwendungsgebers fihrt (Abschnitt 2 Nr. 9 Zuwendungs-
rechtserganzungserlass).

Niedersachsen: Dem Besserstellungsverbot werden Durchschnittssatze zugrunde gelegt
(Nr. 1.3 S.3 ANBest-I/P 2022).

Thiringen: Bei Projekiférderungen gilt das Besserstellungsverbot erst ab Férderungen
Uber 70.000 Euro (§ 12 Abs. 2 LHG 2025).

Insbesondere Ausnahmen bei Tarifbindung und Schwellenwerte fiir die Anwendung des
Besserstellungsverbotes gibt es in weiteren Bundeslandern.

8. Zuwendungsrecht und Vergaberecht entkoppeln
Losungsvorschlag: Zuwendungsempfanger, die keine offentlichen Auftraggeber i.S.v. §
99 GWB sind, werden von der Verpflichtung befreit, bei eigenen Beschaffungsvorgangen
das Vergaberecht anwenden zu missen. Die Verpflichtung, vor der Beauftragung Dritter
drei Vergleichsangebote anzufordern und das Ergebnis zu dokumentieren, verschafft den
Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, des Wettbewerbes, der Nicht-Diskri-
minierung und Transparenz in diesem Rahmen ausreichend Geltung. Die Befreiung von
den Regelungen des Vergaberechts fiihrt dazu, dass Uberforderungen der oftmals mit ge-
ringen Mitteln ausgestatteten Zuwendungsempfanger vermindert, die Verfahren effekti-
viert und unnétige Haftungsfallen vermieden werden.

Aktuelle Beispiele:

Europarecht:

Die EU-Vergaberichtlinien sehen die Verpflichtung, Vergaberecht anzuwenden, ausdriick-
lich nur fiir ,6ffentliche Auftraggeber® vor: z. B. Artikel 1 Abs. 1i.V.m. Artikel 2 Abs. 1 Nr. 1
und 4 Richtlinie 2014/24/EU.

Landesrecht:

Sachsen und weitere Bundeslander: Nichtoffentliche Zuwendungsempfanger missen das
Recht der 6ffentlichen Auftragsvergabe nicht beachten. Auftrage sind lediglich nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten zu vergeben. Bei Zuwendungen tber 100.000 EUR miissen
drei Vergleichsangebote fiir Auftrage Uber 5.000 EUR eingeholt werden. Im Falle von
Standardeinheitskosten oder Pauschalsatzen gibt es diese Vorgaben nicht (Nr. 3 ANBest-
P).

L zur Verfahrensverzégerung und den schlechten Arbeitsbedingungen wegen des Besserstellungsverbotes und die dadurch
verursachten Probleme bei der Personalgewinnung und -bindung bei gemeinniitzigen Forschungseinrichtungen unter Beru-
fung auf mehrere Sachversténdige: Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU zur Auslegung und Umsetzung der Anderung
von § 8 des Haushaltsgesetztes fir Gemeinnitzige Forschungseinrichtungen vor dem Hintergrund des Besserstellungsver-
botes vom 14.03.2024 in: BT-Drucks 20/10656
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9. Freiwillige Versicherungen werden als zuwendungsféhig anerkannt

a) Verbot des Abschlusses freiwilliger Versicherungen bei institutioneller Férderung
wird aufgehoben

Losungsvorschlag: Die Nr. 1.4 ANBest-l (Anlage 1 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO), der das
Prinzip der Nichtversicherung zugrunde liegt, wird gestrichen. Dies ermdglicht bei instituti-
oneller Férderung unabhangig vom Anteil der 6ffentlichen Mittel an den Gesamtausgaben
den Abschluss freiwilliger Versicherungen zur Risikominimierung und sichert so die Wirt-
schaftlichkeit und Nachhaltigkeit des Mitteleinsatzes. Im Gegensatz zum Staat sind ge-
meinnutzige Organisationen insolvenzfahig. Beispielsweise werden durch eine D&O Haft-
pflichtversicherung Haftungsrisiken minimiert und somit die schwierige Besetzung von
Leitungspositionen erleichtert.

Aktuelle Beispiele:

Landesrecht:
Baden-Wiurttemberg schrankt fur die institutionelle Férderung in den ANBest-1 den Ab-
schluss freiwilliger Versicherungen nicht ein (Anlage 1 zu Nummer 5.1 VV zu § 44 LHO).

b) Fir Projektférderungen wird der Abschluss von Versicherungen gefordert
Losungsvorschlag: Bei projektgeférderten gemeinniitzigen Organisationen sind die
Kosten fir samtliche wirtschaftlich gebotene Versicherungen férderfahig (z. B. D&O Versi-
cherung, Auslandsreiskosten und -krankenversicherungen, Veranstalterhaftpflicht sowie
Elektronikversicherungen). Die Kosten fir die Versicherungen werden dem entsprechen-
den Projektgegenstand zugeordnet bzw. anteilig auf die Projekiférderungen im laufenden
Jahr verteilt.

Prozesse verbessert

10. Vorzeitiger MaBnahmebeginn automatisch mit Datum Antragsstellung

Loésungsvorschlag: Der vorzeitige Malinahmebeginn ist bei kleineren und mittleren Pro-
jektfoérderungen bis 100.000 Euro ab Antragstellung ohne weitere Voraussetzungen zulas-
sig und bei gréReren Fordervolumen ebenfalls, solange die Kosten fiir die vorzeitigen
MafRnahmen diese Summe nicht Gberschreiten. Bei grofReren Férdersummen ist es zu-
dem forderunschadlich, wenn ein nicht rechtzeitig absehbares Vorhaben aus sachlichen
oder wirtschaftlichen Griinden keinen Aufschub duldet. Der Schwellenwert fir den vorzei-
tigen MaRnahmebeginn bei Anschlussfinanzierung wird gestrichen (§ 8 Abs. 3 Bundes-
haushaltsgesetz 2024).

Aktuelle Beispiele:

Landesrecht:
Sachsen: Bei Projektférderungen unter 100.000 EUR ab Antragstellung (Nr. 1.4 VV zu §
44 LHO).

Baden-Wirttemberg und weitere Bundeslander: Zugelassen ohne Schwellenwert bei An-
schlussfinanzierung (Nr. 1.2 VV zu §§ 44 LHO).

Hamburg und weitere Bundeslander: Bei nicht rechtzeitig voraussehbaren Vorhaben, die
aus sachlichen oder wirtschaftlichen Griinden keinen Aufschub dulden (Nr. 3.3 VV zu §
46 LHO).

Fordermittelgeber Bundeslander:
Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern, Férderprogramm ,Gutes tun® in Mecklen-
burg-Vorpommern.
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11. Mittelabrufverfahren werden vereinfacht

Die Mittelverwendungsfrist wird von sechs Wochen auf sechs Monate verlangert. Grund-
satzlich sollen maximal vier Mittelabrufe pro Jahr erfolgen. Fir Projekte bis zu einem For-
dervolumen von 100.000 EUR gilt die Sonderregelung, dass die Zuwendung in einem Be-
trag zu Beginn des Bewilligungszeitraums abgerufen werden kann. Vorfinanzierungen
durch die Zuwendungsnehmer werden grundsatzlich vermieden, sind aber bei Bedarf
moglich. Ferner wird bei den Abrufen auf eine zeitaufwendige Nachweispflicht zur Art der
geplanten Ausgaben verzichtet. Dadurch sparen sowohl Zuwendungsgeber als auch Zu-
wendungsnehmer enorme Ressourcen ein.

Aktuelle Beispiele:

Landesrecht:

Sachsen: Fir Projektférderungen wurde eine 40/50/10-Regelung eingefiihrt, d.h. 40 %
werden zu Projektbeginn ausgezahit, 50 % nach Vorlage des Gesamtverwendungsnach-
weises und 10 % nach Prufung des Gesamtverwendungsnachweises. Bei institutioneller
Forderung ist die Anzahl der Mittelabrufe auf vier Abrufe p.a. begrenzt worden.

12. Einzelansétze im Finanzierungsplan dlirfen lberschritten werden

Losungsvorschlag: Gesamtausgaben werden als verbindlich erklart, sodass Einzelan-
satze ohne Anderungsantréage iiberschritten werden kénnen und gegenseitig in vollem
Umfang deckungsfahig sind.

Aktuelle Beispiele:

Landesrecht:
Sachsen: Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich (vgl.

Nr. 1.2 S. 5 ANBest-P).

Foérdermittelgeber Bund:

Entgegen Nr. 1.2 ANBest-P definiert die Bundeszentrale flr politische Bildung den Einzel-
ansatz mit dem Jahresansatz des Ausgaben- und Finanzierungsplans. (vgl. Bundeszent-
rale flir politische Bildung: Modellférderung).

13. Mittelweiterleitungen an Letztempfdnger werden erleichtert

Die haftungsrechtliche Eigenverantwortung fiir die OrdnungsmaRigkeit der Eigenbewirt-
schaftung verbleibt vollumfanglich beim Letztempfanger. Dadurch wird der Zuwendungs-
empfanger von der Pflicht der vertieften Prifung von Verwendungsnachweisen entbun-
den und Kooperationen als effektives, kostensparendes und wirkungssteigerndes Ele-
ment gestarkt.

C. Partnerschaftliche Forderpraxis

Die Forderpraxis folgt einem Verstidndnis partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwi-
schen Staat, Zivilgesellschaft und anderen Fordergebern. Ziel sollte sein, dass Zu-
wendungsgeber den Antragstellenden die Erreichung der mit einer MaBnahme in-
tendierten Wirkung ermoglichen (Ermoéglichungskultur). Hierfiir benétigen gemein-
niitzige Organisationen und ehrenamtlich Engagierte eine verlassliche und effek-
tive Umgangskultur in der praktischen Anwendung des Zuwendungs- und Haus-
haltsrechts.

Die zuwendungsgebende Stelle versteht sich als Ermdglicherin, die diese gemeinnitzi-
gen Organisationen und das vielfach ehrenamtliche Engagement der Birgerinnen und
Birger in Deutschland unterstitzt, erleichtert und starkt. Die Zusammenarbeit ist davon
gepragt, dass gemeinsam und in gegenseitigem Vertrauen miteinander die mit der Forde-
rung bezweckte Wirkung erreicht werden soll. Dafiir sollen Zuwendungsempfanger
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unkomplizierte Austausch- und Beratungsmdglichkeiten erhalten (z. B. Terminvereinba-
rungen, Sprechstunden, Informationsveranstaltungen).

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit wird insbesondere durch folgende Fakto-
ren unterstutzt:

1.

Als grundsatzliche Priifkriterien werden festlegt:
Engagementtauglichkeit und -praktikabilitat
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Effizienz

Ermessenspielraume werden vollstandig genutzt: Ein notwendiger Mentalitats-
wechsel sorgt dafiir, dass ein grundsatzliches Misstrauen gegeniiber den Zuwen-
dungsempfangenden abgelegt wird. Bei der Ermessensausiibung stehen in den
Bewilligungsbehdérden nicht mehr starke Absicherungstendenzen im Vordergrund,
sondern es herrscht eine Kultur der Offenheit und der Bereitschaft, bestehende
Spielrdume und Ausnahmemadglichkeiten im Sinne des Projekterfolges zu nutzen.

Formale Erleichterungen fiir den Zuwendungsempfanger erhéhen die Effizi-
enz sowohl fiir Férdermittelgeber als auch -nehmer: Bereits ohne Notwendig-
keit von Rechtséanderungen koénnen viele Erleichterungen und individuelle, maf3ge-
schneiderte Anpassungen mittels Ausschoépfung existierender Ermessensspiel-
raume und unter Einsatz statthafter Ausnahmeregelungen (z. B. durch Einsatz von
individuellen 6ffentlich-rechtlichen Férdervertragen) umgesetzt werden.

Abstimmung der staatlichen Instanzen wird optimiert: Der Zuwendungsgeber
sorgt von Beginn an flir eine gemeinsame Abstimmung der Vorgaben an die Zu-
wendungsempfanger. Dadurch werden uneinheitliche Auslegungen relevanter Vor-
schriften durch die férdernden Ministerien mit inhaltlicher Projektverantwortlichkeit
einerseits und den Behdrden mit der Aufgabe der rein verwaltungstechnischen Ab-
wicklung andererseits vermieden. Dies fiihrt bei Zuwendungsgeber und -nehmer —
u. a. durch Wegfall notwendiger Korrekturen und Anpassungen — zu Effizienzstei-
gerung und Zeitersparnis.

Prozesse fiir die Erteilung von Zuwendungsbescheiden werden beschleu-
nigt: Der Zuwendungsgeber setzt im Austausch mit dem Zuwendungsnehmer zu
Beginn des Antragsverfahrens eine fest definierte Frist, innerhalb der er den Zu-
wendungsantrag bewilligt.

Die Vorlage von Originalbelegen wird abgeschafft: Die Belegfiihrung ist auch
Uber (digitale) Kopien oder durch Bestatigungen lokaler Buchprifer (Chartered Ac-
countants) moglich. Hierbei werden die gangigen Verkehrssprachen akzeptiert.

Zeiten fiir die Priifung der Verwendung werden eingehalten: Die Verwaltungs-
vorschriften (Nr. 11.1 und 11.4) zu § 44 BHO sehen geregelte Zeiten von drei Mo-
naten flr eine kursorische Priifung des Verwendungsnachweises als auch des
Zwischennachweises, sowie neun Monate fir eine vertiefte Priifung nach Eingang
der Nachweise vor. Dies erhoht die Rechts- und Abrechnungssicherheit flr Zu-
wendungsempfanger betrachtlich und fiihrt zur Vermeidung von Fehlerwiederho-
lungen bei mehrjahrigen Projekten.

Nachweise beim Besserstellungsverbot werden in den verbleibenden An-
wendungsféllen dezimiert: Durchschnittssatze pro Mitarbeiter oder ein Gesamt-
budget als Vergleichsmafistab werden herangezogen, (Vergleichs-)Standards in-
nerhalb der Bundesverwaltung geeint und bei Mehrfachférderungen eine prifende
Stelle fir alle Fordergeber bestimmt.
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9. Abwicklung in einer einheitlichen, transparenten und digitalen Forderplatt-
form des Bundes: Bestandteile sind u. a. die Grundprozesse Antragsstellung,
Mittelabrufe und Verwendungsnachweisfiihrung, die Forderrichtlinien sowie eine
bundesweiten Forderdatenbank. Die hierdurch herstellbare Standardisierung der
Prozesse und Transparenz beziiglich der Richtlinien und verfigbarer Férderpro-
gramme dient der Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Ressourceneinsatzes in den
Férderprogrammen. Damit wird den Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
nachgekommen. Die bereits erfolgte Abschaffung des Schriftformerfordernis ebnet
den Weg zur Verfahrensbeschleunigung. Beispiel: Forderplattform Nordrhein-
Westfalen

Zivilgesellschaftliches Engagement ist unverzicht-
bar

Lebensbereiche wie Bildung, Sport, Kultur, Umweltschutz, Wohlfahrtspflege, inter-
nationale Zusammenarbeit und Zivilschutz wiirden ohne ehrenamtliches und
hauptamtliches Engagement nicht funktionieren. Diese gesellschaftlichen Bereiche
werden durch rund 29 Millionen Biirgerinnen und Biirger (Deutscher Freiwilligensurvey
2019) und tber 650.000 zivilgesellschaftliche Organisationen (ZiviZ-Survey 2023) mit ih-
ren Vereinen, Stiftungen, gGmbHs und gUGs mitgestaltet und -verantwortet. Dabei agie-
ren sie oft verbindend zwischen den Bereichen und betrachten gesellschaftliche Fragen
ganzheitlich (Berger et al. 2024). 90 % dieser Organisationen besitzen den Status der Ge-
meinnutzigkeit. Knapp 60 % haben ihren Sitz in kleinen Gemeinden oder Kleinstadten un-
ter 20.000 Einwohnern (ZiviZ-Survey 2023).

In Stadt und Land gestalten gemeinnitzige Organisationen aktiv unsere lebendige und
freiheitliche Demokratie mit — nicht zuletzt, weil sie Orte des Miteinanders, der Bildung
und Teilhabe von Menschen unterschiedlichster Generationen, religidser und kultureller
Zugehorigkeiten, Herklinfte und Lebensumstande schaffen.

Doch der gemeinniitzige Sektor wirkt nicht nur gesellschaftlich stabilisierend. Er ist zu-
gleich ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, der auch zur Regionalentwicklung beitragt.
Seine Gesamtausgaben belaufen sich auf rund 3,3 % des Bruttoinlandsproduktes. Damit
hat dieser Sektor eine mit der Automobilindustrie vergleichbare Wirtschaftskraft (Pril-
ler/Zimmer 2022). Nicht zuletzt sind die gemeinnitzigen Organisationen mit 3,7 Millionen
sozialversicherungspflichtigen oder geringfligig Beschaftigten ein wichtiger Arbeitgeber
(IAB-Betriebspanel 2024). Fur Millionen ehrenamtlich Engagierte bieten diese Organisati-
onen gewachsene und unterstiitzende Infrastrukturen.

Das Papier wurde von einer Arbeitsgruppe im Biindnis fiir Gemeinniitzigkeit zusammengetra-
gen, in der mitwirkten: Wiebke Bartels (Deutscher Verein fiir 6ffentliche und private Fiirsorge e. V.),
Anuschka Novakovic (Deutscher Paritatischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e. V.), Ulrike Pet-
zold (DAKU - Dachverband der Kulturférdervereine in Deutschland e. V.), Gerhard Reus (Deutscher
Olympischer Sportbund), Jan Wenzel (VENRO - Verband Entwicklungspolitik und Humanitére Hilfe

deutscher Nichtregierungsorganisationen)
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Eine gemeinsame Stimme fiir den gemeinniitzigen Sektor

Das Bundnis fur Gemeinnutzigkeit ist ein Zusammenschluss von gro3en Spitzen- und Dachverban-
den. Zusammen mit den unabhangigen Organisationen, bundesweiten Netzwerken und ausgewiese-
nen Expert:innen in unserem Beirat reprasentieren wir die Vielfalt, Bedeutung und Kompetenz des
gemeinniitzigen Sektors in Deutschland. Im Dialog mit Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Offentlich-

keit gestalten wir die Rahmenbedingungen fur zivilgesellschaftliches Engagement mit.

Das Bundnis fur Gemeinnutzigkeit ist im Lobbyregister fir die Interessenvertretung gegeniiber dem
Deutschen Bundestag und der Bundesregierung eingetragen und Ubt seine Interessenvertretung auf
der Grundlage des Verhaltenskodex fur Interessenvertreter:innen im Rahmen des Lobbyregisterge-

setzes aus. Registereintrag: R001256.
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